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Schulterschluss mit Militär ist nicht vom Tisch!
DGB-Bundeskongress beschließt Haltung zu Auslandseinsätzen

„Von diesem Kongress muss ein klares 
friedenspolitisches Signal ausgehen“, 
mit dieser Forderung empfingen Akti-
ve aus ver.di und GEW die Delegier-
ten des 20. DGB-Bundeskongresses. 
Denen lagen am fünften Kongresstag 
sieben Anträge zu Friedenspolitik vor: 
zur angekündigten gemeinsamen Er-
klärung von DGB und Bundeswehr, zu 
friedenspolitischen Forderungen und 
zu einer Kampagne 2014.

In seiner sehr engagierten, mehr-
mals von Beifall unterbrochenen Rede 
sprach der ver.di-Delegierte Stefan 
Dietl von einem seit Generationen 
unüberbrückbaren Interessenkonflikt 
mit der Institution Bundeswehr (und 
nicht mit den Beschäftigten), von der 
Entwicklung der Bundeswehr zur Ar-
mee im weltweiten Einsatz und von 
den Profiteuren dieser Kriege, die 
nicht selten diejenigen seien, die den 
Gewerkschaftern höhere Löhne ver-
weigerten … Aus all diesen Gründen 
dürfe es keine gemeinsame Erklärung 
von DGB und Bundeswehr geben!

Die Antragsberatungskommissi-
on hatte zuvor versucht, den Antrag 
gar nicht erst abstimmen zu lassen. 
Als das misslang, zogen Frank Bsirske 
(ver.di), Jörg Radek (GdP) und Reiner 
Hoffmann (neuer DGB-Vorsitzender) 
alle Register. Man solle offen sein und 
erstmal abwarten, was in einer solchen 
Erklärung thematisiert werde, dann 
könne man sich dazu verhalten, so der 
ver.di-Chef. Reiner Hoffmann plädier-
te für Gesprächsfähigkeit auch mit der 
Bundeswehr und gegen „Gesprächs- 
und Denkverbote“. Radek wurde deut-
licher: er plädierte für Militäreinsätze 
als Mix aus Entwicklungshilfe, Frau-
enemanzipation und Brunnenboh-
ren und bemühte die Bundeswehr als 
Helfer in allen Lebenslagen. Danach 
wurde der Antrag von den Delegier-
ten abgelehnt. Der im Februar letzten 
Jahres versuchte Schulterschluss zwi-
schen DGB und Bundeswehr ist also 
nicht vom Tisch!

Auch zum Antrag der GEW hatte 
die Antragsberatungskommission im 

Vorfeld versucht, durch Änderungs-
vorschläge Aussagen zu entschärfen 
und Forderungen „weichzuspülen“. 
Eine der entscheidenden Passagen 
konnte jedoch durchgesetzt werden. 
„Die Bundeswehr hat sich seit 1990 im-
mer weiter von einer nationalen Ver-
teidigungsarmee zu einer internatio-
nalen Interventionstruppe gewandelt. 
Zur Aufgabe der Bundeswehr gehört 
es nunmehr ausdrücklich auch, freie 
Handelswege, eine gesicherte Roh-
stoffversorgung sowie die Erschlie-
ßung und den Zugang zu Bodenschät-
zen, Vertriebswegen und Märkten zu 
sichern. Mit Friedenssicherung hat 
dies nichts zu tun. Der DGB lehnt die 
Beteiligung der Bundeswehr an der-
artigen Einsätzen ab.…“ (s. Beschluss 
U 007).

In ihrer Rede betonte Marlis Tepe 
(GEW) die aktuelle Bedeutung und 
Unverzichtbarkeit dieser Passage un-
ter Hinweis u. a. auf die jüngsten Äu-
ßerungen von Bundespräsident Gauck 
und Bundesverteidigungsministerin 

von der Leyen. Wie schwierig die Kon-
sensfindung war, belegen die Passagen 
zu den Organisationsrechten der Be-
schäftigten in der Bundeswehr und 
zum Schutz der Schifffahrtswege vor 
Piraterie, die zusätzlich aufgenommen 
wurden, obwohl sie eigentlich nichts in 
einem friedenpolitischen Beschluss zu 
suchen haben.

Der präziseste, aktionsorientierte 
Antrag (U 010, DGB Baden-Würt-
temberg) wurde zum Schluss der De-
batte nicht mehr behandelt, weil an-
geblich im GEW-Antrag enthalten. 
Unverständlich bleibt, warum dem 
nicht widersprochen wurde. So fielen 
Forderungen nach einem Ende der 
Rüstungsexporte, nach Rüstungskon-
version und einer Absage an die An-
schaffung von Kampfdrohnen, nach 
dem Abzug der US-Atomwaffen 
aus Büchel und einer bundesweiten 
Friedenskampagne 2014 „unter den 
Tisch“.

Die Delegierten beschlossen aus 
aktuellem Anlass auch eine Resolu-

tion zur Ukrainekrise. So richtig ein 
Teil der beschlossenen Forderungen 
ist, der Analyseteil dieser Resolution 
ist bestürzend einseitig: Die aggressi-
ve NATO- und EU-Osterweiterungs-
politik, das Erstarken faschistischer 
Kräfte und deren Verharmlosung und 
Stärkung durch die Anerkennung der 
Putschregierung in Kiew finden keine 
Erwähnung. Die Einheit der Ukraine 
sieht der DGB „durch separatistische 
Unruhen in den östlichen Landesteilen 
gefährdet“, dagegen wird die Verfol-
gung von Antifaschisten und die Dis-
kriminierung der russischsprachigen 
Ukrainer nicht kritisiert. Unterstützt 
werden ausdrücklich die „nachhalti-
gen (!) Bemühungen des deutschen 
Außenministers“, „alle (!) am Konflikt 
beteiligten Parteien“ an einen Tisch zu 
bringen. Haben die Delegierten nicht 
bemerkt, dass der „Runde Tisch“ gar 
nicht rund ist?

Die friedenspolitische Debatte 
muss auch in den Gewerkschaften wei-
tergeführt werden! BK

Tariftreue als Kann-Regelung
Hessische Landesregierung: „Das Vergabegesetz ist fair“

„Das Vergabegesetz ist fair, weil wir 
dafür sorgen, dass die Auftragnehmer 
ihre Beschäftigten ordentlich bezah-
len“ so Tarek Al-Wazir über das von 
den Koalitionsfraktionen vorgelegte 
Vergabe- und Tariftreuegesetz bei der 
ersten Lesung des Gesetzentwurfs im 
Hessischen Landtag am 21.5.2014. Das 
neue Vergabegesetz enthalte wirksa-
me Regeln, um Lohndumping bei öf-
fentlichen Aufträgen einzudämmen, so 
Al-Wazir weiter. „Wer in Zukunft bei 
öffentlichen Aufträgen den Zuschlag 
bekommen will, muss sich verpflich-
ten, seine Beschäftigten nach Tarif 
zu bezahlen. Und überall da, wo kein 
Tarifvertrag gilt, muss der bundes-
weite Mindestlohn gezahlt werden“, 
so die Aussagen von Tarek Al-Wazir 
zum hessischen Vergabegesetz. Doch 
in Wirklichkeit ist das Gesetz wie ein 
löchriger Schweizer Käse. Der ganze 
Gesetzesentwurf wimmelt nur von 
„Kann-Vorschriften“ und nicht von 
konkreten und verbindlichen Rege-
lungen, wie es von den Gewerkschaf-
ten, der Linken und der SPD gefordert 
wurde. Statt der wirksamen Kontrol-
len und Sanktionen bei Nichteinhal-
tung von gesetzlichen Vorgaben oder 
Tarifverträgen, gibt es im Entwurf der 
Schwarz-Grünen hessischen Regie-
rungskoalition keine klaren Aussagen.

Ein Schwachpunkt im Gesetz ist 
die Kontrollfunktion. Wie bereits im 
aktuellen, noch gültigen hessischen 
Vergabegesetz, setzt die hessische 
Landesregierung auf Kontrollen, 
wenn ein begründeter Verdacht be-
stehe oder wenn Beschwerden von 
Mitbewerbern vorliegen. In der Re-
alität würde dies bedeuten: geprüft 
wird nur, wenn der Verdacht auf ille-
gale Beschäftigung oder Lohndum-
ping besteht und konkret nachge-
wiesen werden kann, oder wenn ein 
Mitbewerber den „Ausschreibungs-
sieger „ denunziert. Die Forderungen 
der Gewerkschaften, von Linken und 
SPD nach stichprobenartigen Kont-
rollen spielt im Gesetzentwurf der 
hessischen Koalition überhaupt kei-
ne Rolle. Ein weiterer Knackpunkt 
im Entwurf des hessischen Vergabe-
gesetzes ist die Regelung zum Ein-
satz der Nachunternehmer. Der Ge-
setzesentwurf regelt nur, dass dem 
Nachunternehmer (Subunterneh-
mer) bei einem Gesetzesverstoß eine 
Vertragsstrafe droht oder, dass ihm 
der Auftrag entzogen werden kann. 
Diese entscheidende Gesetzesstelle 
wurde von der hessischen Landesre-
gierung wohlgemerkt nur mit einer 
„Kann-Vorschrift“ beschrieben. Der 
Generalunternehmer, der den Subun-
ternehmer beauftragt hat, kann seine 

Schweinereien unbeschadet weiter 
ausüben. Nach dem Entwurf zum hes-
sischen Vergabegesetz bedeutet dies 
für den Generalunternehmer keine 
Konsequenzen, keine Haftung und 
keine Sanktionen bei weiteren Aus-
schreibungen. Mit dieser Regelung 
lässt die hessische Landesregierung 
Lohndumping und illegaler Beschäf-
tigung jede Tür offen. In der Regel 
verschwinden solche Subunterneh-
men nach kurzer Zeit vom Markt und 
tauchen mit neuem Namen und neu-
em Gewand wieder auf. Der Name 
hat sich geändert, die Auftraggeber 
und Methoden bleiben die Gleichen. 
Mit dieser „Schutzregelung“ für Ge-
neralunternehmer unterwandert die 
hessische Landesregierung eindeu-
tig das Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AEntG). Die Sanktionen für die 
Unternehmen sind häufig nur Pea-
nuts und werden aus der Portokas-
se bezahlt. Da der Handel mit der 
Ware Mensch Gewinne im dreistelli-
gen Millionenbetrag abwirft, wird die 
vorgesehene Strafe nur belächelt. Die 
gewerkschaftliche Forderung nach ei-
ner gesetzlichen Prüfstelle oder Prüf-
behörde ist im Gesetzesentwurf von 
Schwarz-Grün, wie so vieles, wieder 
nur als „Kann-Regelung“ aufgenom-
men worden. Gerade der Bereich der 
Kontrolle sei in Hessen unzureichend 

geregelt und daher unbedingt nach-
zubessern, so die Stimmen aus den 
Gewerkschaften und der Oppositi-
on. Eine Überarbeitung der Kontroll-
funktion lehnt die Regierungskoaliti-
on jedoch ab.

Problematisch gestalten sich im 
Gesetzentwurf von Schwarz-Grün die 
Vergabegrenzen (Wertgrenzen für be-
schränkte Ausschreibung/freihändige 
Vergabe). Das Land Hessen beharrt 
auf den bisherigen Vergabegrenzen 
die 2009 bundesweit im Rahmen des 
Konjunkturpakets II eingeführt wur-
den, die von den meisten Bundeslän-
dern aber aufgrund der nicht einge-
tretenen positiven Auswirkungen 
wieder gesenkt wurden. Bereits 2012 
stellte der Bundesrechnungshof im 
Zusammenhang mit den hohen Ver-
gabegrenzen eine erhöhte Korrup-
tionsgefahr fest. Verwunderlich ist, 
dass die hessische Landesregierung 
die Chance mit einem neuen Verga-
begesetz nicht nutzt, um die Verga-
begrenzen auf ein gesundes Level zu 
setzen. Gerade Hessen als Bundes-
land, das durch die unterschiedlichs-
ten Korruptionsskandale erschüttert 
wurde, sollte seine Konsequenzen da-
raus ziehen. Schweigend und wie ein 
Fähnchen im Wind verhält sich Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir bei 
diesem Thema.

Selbst gefeiert hat sich die Koa-
litionsfraktion mit der Aussage, dass 
Subunternehmer sich zur Tariftreue 
erklären und die Tarifverträge einhal-
ten müssten. Bei dieser Aussage und 
Selbstbeweihräucherung würde man 
als Lehrer wohl die Note „ungenü-
gend“ mit dem Vermerk „Nachhilfe 
ist notwendig“ erteilen. Denn bei ei-
nem Auftragswert unter 10 000 Euro 
müssen sich die Subunternehmer 
nicht dazu verpflichten, nach Tarif zu 
zahlen. Durch eine Stückelung der 
Auftragslose von unter 10 000 Euro 
pro Los und Auftragswert steht den 
Unternehmen die Tür zum Lohndum-
ping offen. Bei entsprechender Stü-
ckelung der Lose ist der Kreativität 
der Unternehmen keine Grenze ge-
setzt. Diese Aussagen machen deut-
lich, wie weit das Verständnis von 
Schwarz-Grün zum Thema Tariftreue 
geht. Die Transparenz des Vergabege-
setzes, wie von Tarek Al-Wazir darge-
stellt, ist wahrscheinlich nur für Insi-
der oder Mitglieder der Regierungs-
koalition in Wiesbaden zu erkennen.

Auch beim Punkt Öffentlicher 
Personennahverkehr krankt der Ent-
wurf zum hessischen Vergabegesetz. 
Zwar soll es Auftragsvergaben nur 
noch auf Grundlage von Tarifver-
trägen und Mindestlöhnen geben, 
doch gerade im Fall ÖPNV ist es wie 

in den anderen Branchen auch: Was 
nützt die Grundlage vom Tarifvertrag, 
wenn dieser mit unbezahlten Arbeits-
stunden und fehlenden Zulagen un-
tergraben wird?

Öffentliche Auftraggeber kön-
nen zudem soziale und ökologische 
Kriterien benennen, die in die Ver-
gabeentscheidung einbezogen wer-
den. „Dabei gilt der Grundsatz: Nie-
mand wird gezwungen, aber alle öf-
fentlichen Vergabestellen haben die 
Möglichkeit, nachhaltig zu beschaf-
fen, und wir sind sicher, dass diese 
Möglichkeiten auch genutzt wer-
den“, erläuterte Al-Wazir. „Der Preis 
ist damit nicht zwingend das alleine 
entscheidende Kriterium. Wenn ein 
Unternehmen beispielsweise Lang-
zeitarbeitslose beschäftigt oder be-
sonders Ressourcen schonende Ma-
terialien verwendet, kann es damit 
unter Umständen den Vorzug vor ei-
nem billigeren Anbieter bekommen.“ 
Mit diesen Thesen versuchen die 
Grünen in Hessen, ihr soziales und 
ökologisches Gewissen zu beruhigen. 
Im Gesetzesentwurf der Opposition 
ist die soziale Komponente ausge-
reifter, so wird ein Verbot für Ver-
wendung von Materialien aus aus-
beuterischer Kinderarbeit, Zwangs-
arbeit sowie die Beachtung anderer 
Kernarbeitsnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisationen (ILO) 
in den Vordergrund gestellt. Mit dem 
Gesetzentwurf ihrer Regierungsko-
alition hat sich Hessen ins Abseits 
der Tariftreue- und Vergabegeset-
ze geschoben. Die Forderungen der 
Gewerkschaften nach einem Gesetz, 
welches Arbeitsplätze sichert und 
Dumpinglöhne verhindert, wurden in 
Hessen nicht gehört. Ob in Sachsen-
Anhalt oder in NRW – bei der Ausar-
beitung der Vergabegesetze wirkten 
die Gewerkschaften mit. In Hessen 
bastelten sich Al-Wazir und Bouf-
fier ein Gesetz, welches, wenn man 
hinter die Kulissen schaut, dem Ka-
pital dient und Lohndumping nicht 
nur nicht verhindert, sondern salon-
fähig macht. Wie ernst es diese hes-
sische Landesregierung damit meint, 
zeigt der Koalitionsvertrag ab Seite 
71: Nach Tierversuchen und vielen 
anderen Punkten wird die Umset-
zung eines hessischen Vergabege-
setzes thematisiert. Ein Sprichwort 
sagt: der Teufel scheut das Weihwas-
ser. Das Weihwasser sind in diesem 
Fall Baustellen vom Land Hessen in 
Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und vie-
len anderen Städten auf denen Men-
schen aus Portugal, Rumänien, Polen 
bis auf das Blut ausgebeutet wurden.
 Andreas Goerke
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Bücher und Bilder, 
Objekte und mehr …
… das ist nicht alltäglich für Volksfes-
te – beim UZ-Pressefest jedoch hat 
dieses Angebot eine lange Tradition.
Wie die letzten Male laden wir ein 
zum Buch- und Kunstmarkt in der Eis-
laufhalle: fortschrittliche Verlage prä-
sentieren und verkaufen ihre Bücher, 
Künstlerinnen und Künstler aus dem 
ganzen Land zeigen ihre vielfältigen 
Arbeiten, die zu freundlichen Preisen 
gekauft werden können.
Eine Sonderschau im oberen Hal-
lenbereich (bei Bühne 3) anläss-
lich „100 Jahre 1.Weltkrieg“ umfasst 
künstlerische Werke, die sich mit 
Krieg und Kriegsfolgen auseinander-
setzen und für eine friedliche Welt plä-
dieren; an ihr beteiligen sich auch eine 
Reihe der im unteren Hallenbereich 
Ausstellenden.

Eine schöne Tradition im Rahmen 
des Kunstmarktes ist inzwischen die 
Kunstauktion. Die meisten der Aus-
stellenden beteiligen sich daran mit 
eigenen Werken: die KünstlerInnen 
erhalten 50  Prozent des jeweiligen 
Erlöses, die andere Hälfte geht in ein 
Soli-Projekt. Die Auktion soll diesmal 
schon am Samstagnachmittag in der 
Eislaufhalle steigen. Näheres und vor 
allem die Uhrzeit ist in einer späteren 
UZ zu lesen.

Um unsere Leserinnen und Leser 
schon mal neugierig auf den diesjäh-
rigen Kunstmarkt zu machen: Lesen 
Sie, lest auf Seite 16 den Beitrag „Die 
Berliner Gruppe tendenzen stellt sich 
vor“.

Zank um den EU-Spitzenposten
Die EU-Chefs sind offensicht-

lich taub gegen die Botschaft 
der Wählerinnen und Wähler. 

Da haben Millionen ihren Protest in 
teilweise drastischen Stimmenverlus-
ten für die vorherrschenden Partei-
en, andere Millionen ihren Missmut 
durch Wahlenthaltung kundgetan. 
Millionen sind der Täuschung gefähr-
licher rechtsextremistischer Ratten-
fänger zum Opfer gefallen, die sich 
mit ausländerfeindlichen Parolen als 
„EU-Kritiker“ präsentierten. Aber 
die Staats- und Regierungschefs der 
28 EU-Staaten hatten bei ihrem ersten 
Treffen in Brüssel zwei Tage nach der 
Wahl nichts Wichtigeres zu tun als den 
Schacher um den Posten des nächsten 
EU-Kommissionschefs.

Dabei scheinen sie allerdings ziem-
lich aneinander geraten zu sein. Groß-
britanniens konservativer Regierungs-
chef Cameron soll sogar indirekt mit 
Austritt aus der EU gedroht haben, 
wenn der christlich-soziale Luxembur-
ger Juncker künftiger Chef der EU-
Exekutive wird. Juncker seinerseits 
schoss zurück, die EU dürfte sich nicht 
von Cameron erpressen lassen.

Kanzlerin Merkel hatte sich zu-
nächst mit der Bemerkung zu Wort 
gemeldet, es gebe „keinen Automa-
tismus“, dass der Spitzenkandidat der 
stärksten Fraktion im EU-Parlament 
Chef der Kommission werde. Dann 
erklärte sie allerdings öffentlich doch 
noch ihre Unterstützung für Juncker. 
Wenn auch mit der Einschränkung, 
dass die britischen „Bedenken“ nicht 
übergangen werden dürften. Interes-
santerweise spielt sich das Ganze in-
nerhalb der gleichen politischen „Fa-
milie“, nämlich unter den „Rechtskon-
servativen“ ab (auch wenn sich die 
britischen Konservativen schon im 
letzten EU-Parlament nicht der „Eu-
ropäischen Volkspartei“ angeschlos-
sen hatten).

Natürlich geht es bei dem Streit 
nicht nur um eine Personalfrage. Es 
widerspiegelt sich darin sowohl die 
Verstärkung objektiver Interessenge-
gensätze und daraus folgender Macht-
kämpfe zwischen den dominierenden 
Kapitalkreisen der verschiedenen 
EU-Staaten als auch die Verschärfung 

von Meinungsverschiedenheiten beim 
politischen Personal des Großkapitals 
über den besten Ausweg aus der Krise.

Sicher wird der britische Regie-
rungschef auch von innenpolitischen 

Motiven geleitet. Nach der Nieder-
lage seiner Konservativen Partei und 
der noch größeren Niederlage seines 
liberalen Koalitionspartners bei der 
EU-Wahl will er der rechtsextremis-
tischen UKIP, die mit Anti-EU-Paro-
len in Großbritannien stärkste Partei 
geworden war, den Wind aus den Se-
geln nehmen.

Aber es dürften nicht nur innen-
politische Motive gewesen sein. Ca-
meron dürfte damit auch versucht 
haben, dem unverblümten deutschen 
Führungsanspruch in der EU einen 
Dämpfer zu verpassen. Er will sich 
mit der Opposition gegen Juncker 
wieder sichtbar in der Reihe derjeni-
gen stellen, die in der EU das Sagen 
haben. Sein Ziel ist offensichtlich die 
Durchsetzung einer noch schärferen 
neoliberalen Variante ungebremster 

„freier Marktwirtschaft“ im Interesse 
der Kapitalprofite mit weniger EU-
Regulierungen für das Kapital, als an-
dere EU-Chefs es für nötig halten, um 
das System als Ganzes einigermaßen 

am Laufen und den Widerstand dage-
gen klein zu halten. Hinter Cameron 
stellten sich eine Reihe weiterer EU-
Chefs mit ähnlichen Wünschen. We-
niger EU-Regulierungen – das könn-
te durchaus auch mit US-amerikani-
schen Kapitalinteressen im Einklang 
stehen. Das in der Londoner City 
konzentrierte Finanz- und Bankka-
pitals dürfte zwar wohl kaum durch 
ein Ausscheiden Großbritanniens 
aus der EU auf den Vorteil des „frei-
en Kapitalverkehrs“ im EU-Binnen-
markt verzichten wollen. Aber weni-
ger EU-Regulierungen, besonders im 
Finanzsektor, liegen schon in seinem 
Interesse.

Wie immer dieser Streit aber aus-
gehen mag, es bleibt festzuhalten, dass 
es weder für Juncker noch für einen 
anderen Konservativen oder Libera-

len eine Mehrheit ohne das Mittun 
der Sozialdemokraten gibt. Umge-
kehrt gibt es auch für die Sozialde-
mokraten keine Mehrheit ohne die 
Rechtskonservativen. Ob Juncker 

oder ein anderer: die „Große Koaliti-
on“ mit einer schärfer akzentuierten 
neoliberalen Ausrichtung der EU-Po-
litik als bisher, bleibt das wahrschein-
lichste Ergebnis.

Deshalb bleibt es auch dabei: Es 
kommt auf die Entwicklung des au-
ßerparlamentarischen Widerstands, 
auf die Entwicklung der gewerk-
schaftlichen und anderen sozialen 
Bewegungen an, um dieser Ausrich-
tung der EU-Politik so viel Steine wie 
möglich in den Weg zu legen. Damit 
kann auch ein Damm gegen die wei-
tere Ausbeutung der Situation durch 
rechtsextremistische Demagogen er-
richtet und können die Voraussetzun-
gen für die Durchsetzung einer linken 
Alternative zur derzeitigen EU-Poli-
tik verbessert werden.

 Georg Polikeit

Die Täter blieben weitestgehend straffrei …
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR)  

gedenkt der Opfer der faschistischen Barbarei in Oradour
Vor 70 Jahren, am 10. Juni 1944 er-
mordeten Einheiten der SS-Divi-
sion „Das Reich“ und Einheiten 
der deutschen Wehrmacht in dem 
nahe Limoges gelegenen franzö-
sischen Dorf Oradour Frauen, 
Kinder und Männer. Nur weni-
ge Tage nach der Landung der Al-
liierten in der Normandie wollten 
die deutschen Besatzer ein Exem-
pel statuieren. Auf der Suche nach 
Partisanen und Waffen wurden die 
Dorfbewohner auf dem Marktplatz 
zusammengetrieben. Danach wurden 
wurden die Frauen und Kinder von 
den Männern getrennt. Die Männer 
brachte man in vier Scheunen, wo sie 
niedergeschossen und und ihre Lei-
chen verbrannt wurden. Die Frauen 

und Kinder erlitten 
in der Kirche das 

gleiche Schick-
sal: 642  Men-

schen star-
ben, nur 
sechs Zivilis-

ten überleb-
ten.

Wenn wir an 
dieses Massaker 

der faschistischen 
Okkupanten erin-

nern, dann müssen wir 
in aller Deutlichkeit beto-
nen, dass die Täter weitestge-
hend straffrei geblieben sind. Die To-
desurteile, die 1953 in Abwesenheit 
der Angeklagten von der französi-

schen Justiz in Bordeaux verhängt 
wurden, führten nicht dazu, dass bun-
desdeutsche Gerichte die Täter, die 
unbehelligt in der BRD lebten, zur 
Rechenschaft zogen. Nur in der DDR 
wurde Heinz Barth, ehemals Zugfüh-
rer in Oradour, 1983 verurteilt. Nach 
der Wiedervereinigung wurde dieses 
Urteil als „Unrechtsjustiz“ aufgeho-
ben.

Die FIR betont: Es reicht nicht 
aus, dass der deutsche Bundespräsi-
dent in einer „Betroffenheits“-Tour 
nach Oradour reist, wenn gleich-
zeitig die politische und juristische 
Aufarbeitung dieses Verbrechens 
in der bundesdeutschen Öffentlich-
keit nicht stattfindet. Deshalb hat die 
FIR ein Projekt von Florence Hervé 

und Martin Graf unterstützt, die eine 
deutsch-französische Dokumentation 
dieses Verbrechens unter dem Titel 
„Oradour – Geschichte eines Massa-
kers“ vorlegten.

Wir fordern:
Die Bundesrepublik Deutschland 
muss die deutsche Verantwortung für 
dieses Massaker endlich anerkennen.
Die noch lebenden Täter müssen ju-
ristisch zur Rechenschaft gezogen 
werden.
Deutschland muss seinen Beitrag 
dazu leisten, dass die historischen 
Tatsachen angemessen aufgearbeitet 
und dokumentiert werden.
Presseerklärung der FIR
Berlin, 4. Juni 2014

Merkel und Juncker (rechts) auf dem CDU-Parteitag in Berlin am 5. April

Foto: CDU Deutschlands / Tobias Koch

chen+++aktenzeichen+ 
++aktenzeichen+++
Neue Verkehrsregeln
Nach Inkrafttreten des Freihandels-
abkommens ändert sich die deutsche 
Straßenverkehrsordnung wie folgt:
1. Verkehrsregeln sind mit sofortiger 
Wirkung außer Kraft gesetzt. Es gilt 
nur doch das Faustrecht, das Recht 
des Abdrängens, sowie des Gebrau-
ches von Schusswaffen auch größeren 
Kalibers im deutschen Straßenverkehr.
2. Wer den Wettbewerb von großen 
und schnellen Fahrzeugen, die für den 
hoheitlichen freien Handel unterwegs 
sind, behindert, macht sich strafbar.
3. Passanten tragen allein das Risiko 
bei Unfällen, wenn Firmenfahrzeuge, 
Geldtransporter oder Managerlimou-
sinen aufgehalten werden.  Auch wenn 
sie nicht schuld sind.
4. Um Schadensfälle solcher Art zu 
verhindern, ist es für Passanten da-
her billiger und sinnvoller, sich von 
solchen Fahrzeugen für den Erfolg 
des ungebremsten freien Wettbewerbs 
überfahren zu lassen.

Werner Lutz 
Deutscher Einheit(z)-Textdienst


